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Von Missständen in der Justiz erfährt man fast täglich aus den Medien. Hierzu 
nimmt die Justiz eine abwiegelnde Haltung ein, die aber durch die nachfolgenden 
Zitate, die fast ausschließlich von namhaften Richtern und Juristen stammen, wi-
derlegt wird:

• Aus „Das Mädchen Justitia“, Drei Lilien Verlag, Wiesbaden, 1987:
„Vor dem Recht sind alle gleich. Aber nicht vor den Rechtsprechern.“
von Stanislaw Jerzy Lec

• Aus dem Vorwort von „Im Namen des Volkes?“ von Rasehorn/Ostermeyer/Huhn/Hasse, Lucht-
erhand Verlag 1968:
„Aber es sind nicht nur die Politiker, die mit der Justiz nichts zu tun haben
wollen, die Justiz will von sich selber nichts wissen.
So mag vielleicht unser Bemühen Klarsichtigen bewusst werden lassen, dass die deut-
sche Justiz und die deutsche Rechtswissenschaft sich ändern müssen, wenn nicht auch 
in künftigen Zeiten das Recht in Deutschland nur in seinen Sternen stehen soll.“

• Aus dem Vorwort von „Wer je vor einem Richter steht“ von Hermann Marcus,Droste Verlag 
1976:
„Seitdem ich an dem Buch arbeitete, das die Stellung der Justiz in der bundesdeut-
schen Gesellschaft kritisch beleuchtet, ist meine Meinung von der deutschen Justiz 
nicht mehr so gut wie früher.“

• Aus dem Beitrag „Von Dreyfus bis Brühne“ von Ulrich Wickert in „Der mißhandelte 
Rechtsstaat“, Kiepenheuer und Witsch Verlag 1977:
„Hilflos steht dem der allein von seiner Unschuld überzeugte Verurteilte gegenüber, 
machtlos, weil er erfährt, dass auch in den weiteren Instanzen Denkverzicht freiwil-
lig, weil bequem, gängige Übung ist. Richter erinnern in der Bundesrepublik an Be-
fehlshaber, die per Dekret Wahrheit verkünden.
Die Justiz findet für alles eine ihr genehme Antwort. – Das Unbehagen an unserer De-
mokratie entwickelt sich zu einer Ablehnung der angeblich ‚freiheitlich demokrati-
schen Ordnung’, denn keine politische Organisation, nicht die drei relevanten Bundes-
tagsparteien, auch nicht deren Nachwuchsorganisationen, nicht die Jungsozialisten, 
nicht die Jungdemokraten, von denen Engagement zu erwarten wäre, setzen eine Änderung 
des Zustands der Dritten Gewalt in die erste Reihe ihrer Forderungen.“

• Professor Dr. Karl Peters „An einen unschuldig Verurteilten“ im Strafverteidiger 
10/1988, Seite 457:
„3. Wer hat Dir eingeredet, dass Du gar einen Anspruch auf Gerechtigkeit habest. Dir 
steht nur ein Urteil zu.“

• Dr. Egon Schneider „Richter und Anwalt“ in ZAP Nr. 1 vom 9.1.1992:
„Selbst wenn er (der Richter) grobe und gröbste Fehler begeht, ist er für die Folgen 
nicht verantwortlich. Dafür sorgt § 839 Abs. 2 S. 1 BGB und die schützende weite Aus-
legung dieser Vorschrift durch die Judikatur.“
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• Aus VgM-„heiße Eisen“, Nr. 4, Ende August 1977, des Vereins gegen parlamentarischen 
und bürokratischen Missbrauchs e.V., Dortmund (existiert nicht mehr):
„Man sollte heute hierzu ‚im Namen der Bundesrepublik’ sagen!! – denn viele Urteile 
entsprechen nicht dem Volkswillen.“ - Bei den Richtern ist ein großer Prozentsatz da-
bei, der weder in charakterlicher noch sachkundiger Weise in der Lage ist, seiner Be-
rufung als für die Rechtspflege verantwortlich nachzukommen.“

• Leipziger Kommentar (zum Strafgesetzbuch), 10. Auflage 1982, § 336 StGB (Rechts-Beu-
gung; jetzt § 339), Rdnr. 3:
„Dass die Rechtsbeugung ein sehr selten begangenes Delikt sei, wird oft behauptet, 
ist aber leider eine schon nicht mehr fromme Selbsttäuschung; richtig ist, dass sie 
nur selten strafrechtlich verfolgt und noch seltener rechtskräftig verurteilt wird.
Die Behandlung des § 336 in der Rechtslehre krankt vielfach daran, dass sich die Au-
toren in allgemeinen Ausführungen zum ‚Wesen’ der Rechtsbeugung und ähnlichem erge-
hen, ohne von den praktischen Fällen Notiz zu nehmen.“

• Aus „Rechtsstaat im Verzug von Ethel Leonore Behrendt, Selbstverlag 1981:
„Diese Vorschrift (§ 336 StGB) entbehrt in der Bundesrepublik Deutschland jeglicher 
Rechtspraxis. Nicht ein einziger Fall einer Verurteilung eines Juristen wegen Rechts-
beugung erhellt aus den Kommentaren; wo es zur Anklage kam wurde freigesprochen – von 
Juristen.
Da könnte theoretisch im Einzelfall noch so vieles zusammenkommen an Fakten, die den 
Vorsatz – Wissen und Wollen – der Verhinderung richtigen Rechtsspruchs tragen: Der 
Vorwurf der Rechtsbeugung muss kein Jurist fürchten. Was in einem Mordprozess die In-
dizienkette ‚lückenlos’ macht, hätte als Argumentation bei § 336 StGB keine Chance.“

• Aus „Recht ohne Gerechtigkeit“ von Dr. Henri Richthaler, C-Verlag 1989, Seiten 4f:
„Über die Richter hinaus steht unser ganzes Rechtssystem kurz vor seinem Kollaps. Die 
Justiz hat ihre Fähigkeit verloren, gerechte und in vertretbarer Zeitspanne getroffe-
ne Entscheidungen zu fällen. In vergleichbarer Situation müsste ein Unternehmen Kon-
kurs anmelden.
Mit dem Rechts-Killer-Instrument der ‚freien richterlichen Beweiswürdigung’ werden 
Prozesse von den Richtern so zurechtgeschnitten, dass gewünschte Resultate gerechte 
Entscheidungen verjagen. – Nur noch formell nehmen die Gerichte ihre Aufgaben wahr. 
Unser Rechtsstaat ist zum bloßen Rechtsmittelstaat verkommen.
Die Justiz ist auf dem Niveau eines Glückspiels angekommen. Würden Urteile mit dem 
Knobelbecher ausgewürfelt, es wäre kein Unterschied in Resultat und Niveau zu Ent-
scheidungen der Richter festzustellen. ‚Im Namen des Volkes’ lässt sich ebenso gut 
würfeln wie langes Fachchinesisch in richterlicher Willkür verkünden.“

• RA Dr. Egon Schneider in „ZAP-Report: Justizspiegel, Kritische Justizberichte,
2. erweiterte Auflage 1999, Seite 4f:
„Täglich tausendfaches Verfahrensunrecht! – Ferner: Wann werden gemäß der zwingenden 
Vorschrift des § 273 Abs. 1 ZPO prozeßfördernde Hinweise so früh gegeben, ‚dass sich 
die Parteien rechtzeitig und vollständig erklären können.
Ebenso verhält es sich etwa bei der Befolgung des § 278 Abs. 1 ZPO, wonach das Ge-
richt zu Beginn der Verhandlung in den Sach- und Streitstand einführen muss und ihn 
mit den Parteien erörtern soll. Wann geschieht das? Und in welchem zahlenmäßigen Ver-
hältnis stehen die Fälle, in denen korrekt verfahren wird, zu jenen, in denen das 
nicht geschieht?“
V.i.S.d.P:  Horst Trieflinger, Vorsitzender, Röderbergweg 34, 60314 Frankfurt
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